
 

 
Regelung der DFG zur Programmpauschale (Stand: 16.07.2018) 
 
In den „Verwendungsrichtlinien – Allgemeine Bedingungen für Förderverträge mit der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)“ 
(DFG-Vordruck 2.00-03/17) finden sich unter Punkt 3.6/Seiten 14–16 die Aussagen der DFG 
zur Programmpauschale: 
 
 
3.6 Programmpauschale  
 
3.6.1 Die Programmpauschalen sind zur ausschließlichen Verwendung durch die Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen im Inland bestimmt.  
Bewilligungsempfänger, die nicht an öffentlich-rechtlichen oder gemeinnützigen Einrichtun-
gen beschäftigt bzw. selbst eine solche Einrichtung sind, erhalten keine Programmpauscha-
le. Die Programmpauschale beträgt 22% der im Verwendungsnachweis angegebenen, abre-
chenbaren und anerkannten direkten Projektausgaben.  
 
3.6.2 Die Programmpauschale ist ein pauschaler Zuschlag ausschließlich zur Deckung der 
mit der Förderung verbundenen indirekten Projektausgaben.  
 
3.6.3 Über die Verwendung der Programmpauschale entscheidet die Hochschule oder die 
Forschungseinrichtung unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Dabei wird eine transpa-
rente Verwendung der Mittel aus den Pauschalen an den einzelnen Einrichtungen durch eine 
vollständige Vereinnahmung in ihrem allgemeinen Haushalt sowie durch eine transparente 
und sachgerechte Verteilung erwartet.  
 
3.6.4 Die Mittel der Programmpauschale dürfen nicht zur Verstärkung der Projektmittel ein-
gesetzt werden und umgekehrt.  
 
3.6.5 Sie dürfen nicht zur Erzielung körperschaftssteuerpflichtiger Einnahmen der Hochschu-
le oder Forschungseinrichtung verwendet werden. Eine Verlustteilnahme ist ausgeschlossen.  
 
3.6.6 Sie dürfen nicht für Zwecke verwendet werden, die überwiegend der Krankenversor-
gung zugutekommen. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn die entsprechende Ausgabe 
auch ohne Forschungsbezug geleistet würde.  
 
3.6.7 Sie dürfen ausnahmsweise in kommende Haushaltsjahre übertragen werden. Die Mittel 
unterliegen dabei allerdings weiterhin und uneingeschränkt der Zweckbindung gemäß der 
Ziff. 3.6.2 bis 3.6.7 (vgl. außerdem Ziff. 3.6.8).  
 
3.6.8 Bei jeder Verwendung der Programmpauschalmittel sind die Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einzuhalten. Dies umfasst, 
wenn die Mittel in kommende Haushaltsjahre übertragen werden sollen, eine konkrete Ver-
wendungsplanung, die der Zielsetzung der Programmpauschale „Stärkung der Forschung 
insbesondere an Hochschulen“ entsprechen muss.  
 
3.6.9 Werden Projektausgaben bei der Prüfung des Verwendungsnachweises nicht aner-
kannt oder werden durch nachträgliche Bewilligungen zusätzlich Mittel zur Verfügung gestellt 
und verausgabt, so verändert sich entsprechend das Volumen der Programmpauschale. 
Dies gilt auch für Veränderungen der anerkannten Projektausgaben infolge von Ermäßigun-
gen der Projektausgaben oder Rückforderungen im Zuge der Prüfung des letzten Verwen-
dungsnachweises (Ziff. 3.12, 8).  
 



 

3.6.10 Die Auszahlung der Programmpauschale erfolgt anteilig mit jedem Mittelabruf.  
 
3.6.11 Die Bewilligungsempfängerin hat auf Aufforderung der DFG darzulegen, wie sie eine 
ordnungsgemäße Verwendung der Programmpauschale gewährleistet. 
 
 
Quelle/Das Originaldokument zur DFG-Programmpauschale finden Sie unter: 
http://www.dfg.de/formulare/2_00/v/dfg_2_00_de_v0317.pdf 


